
den meist auf der Grundlage der Mitgliedschaft im 
VKSK genutzt, jedoch umfaßt der Begriff K. auch 
kleingärtnerisch zu nutzende Bodenflächen außer
halb von K.anlagen des VKSK, z.B. die von den 
LPG an Mitglieder und andere Dorfbewohner zur 
persönlichen kleingärtnerischen Nutzung überlasse
nen Kleinst- und Splitterflächen (§ 18 Abs. 2 LPG- 
Gesetz). Nach den vom Präsidium des Zentral Vor
standes des VKSK mit Beschluß vom 18. April 1985 
bestätigten Grundsätzen für die Einrichtung von 
K.anlagen und K. soll die Größe eines K. 250m2 bis 
maximal 400 m2 betragen. In diesen K. können Erho
lungsbaulichkeiten - einschließlich Geräteraum, 
Bergeraum usw. - mit einer Größenbegrenzung bis 
30 m2 bebauter Grundfläche errichtet werden.
Der Nutzung eines K. liegt ein Nutzungsvertrag 
(§312 ZGB), bei K. in VKSK-Anlagen auch die 
K.Ordnung zugrunde. Diese enthält über den Ver
trag hinaus insbesondere Rechte und Pflichten für 
das Zusammenleben in der Sparte und die Bewirt
schaftung des K. Der Nutzungsvertrag ist schriftlich 
und in der Regel unbefristet abzuschließen; er ver
pflichtet vor allem zur bestimmungsgemäßen Nut
zung des K. Die Übertragung der Nutzung an andere 
Bürger ist unzulässig. Das Recht des Nutzers, An
pflanzungen vorzunehmen und den Ertrag zu ernten, 
ist Inhalt jedes Vertrages, das Recht, / Baulichkei
ten zu errichten, muß ausdrücklich vereinbart sein 
(§313 ZGB).'Die Kündigung des Nutzungsverhält
nisses an einem K. ist an das Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen gebunden Kündigung von Bo
dennutzungsverhältnissen). Bei Nutzung von K. in
nerhalb einer K.anlage gilt zusätzlich §315 ZGB: 
Der Nutzer des K. kann auch die gemeinschaftlichen 
Einrichtungen nutzen und hat die sich daraus erge
benden Pflichten zu erfüllen. Bei Beendigung des 
Nutzungsverhältnisses ist er auf Verlangen des Vor
standes der K.anlage verpflichtet, die Baulichkeiten, 
Anlagen und Anpflanzungen auf dem Grundstück zu 
belassen, soweit das zur weiteren kleingärtnerischen 
Nutzung erforderlich ist. Der Wert der Bebauung 
wird auf der Grundlage dafür bestehender Richtli
nien ermittelt und ist vom nachfolgenden Nutzer zu 
vergüten (für die Festlegung der Vergütung in 
VKSK-Anlagen gilt gemäß Mitteilungsblatt des Zen
tralvorstandes des VKSK vom Juni 1985 die „Schät
zungsrichtlinie für die Ermittlung der Entschädigung 
bei Nutzerwechsel eines Kleingartens - Ausgabe
1985-“).
Bei Tod eines Nutzungsberechtigten geht das Nut
zungsrecht auf die Erben über, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. Bei K. innerhalb von VKSK-Anlagen 
endet es mit dem Tod des Nutzungsberechtigten; der 
überlebende Ehegatte kann, wenn er Mitglied des 
VKSK ist oder wird, innerhalb von 2 Monaten einen 
neuen Nutzungsvertrag mit dem Vorstand abschlie
ßen. Geschieht das nicht, kann der Vertrag bevor
zugt mit einem der Kinder abgeschlossen werden, 
wenn ordnungsgemäße Nutzung und Bewirtschaf
tung des K. gewährleistet sind und gesellschaftlich 
gerechtfertigte Gründe keine andere Regelung er
fordern.

Kombinat

Kodifikation Gesetzbuch

Kollegium der Rechtsanwälte / Rechtsanwalt

Kollektivvertreter - Mitglied des Arbeits- oder eines 
anderen Kollektivs, das im / Ermittlungsverfahren 
und in der gerichtlichen Hauptverhandlung die im 
Kollektiv erarbeitete Auffassung über das strafrecht
lich bedeutsame Geschehen und über die Person 
eines Beschuldigten oder Angeklagten vorträgt. Die 
Tätigkeit von K. ist neben der von / Schöffen die 
Hauptform der unmittelbaren Mitwirkung Werktäti
ger am / Strafverfahren. K. sind keine Zeugen, ihre 
Aussagen sind jedoch ? Beweismittel, wenn damit 
Tatsachen mitgeteilt werden. Der Bedeutung des K. 
als eines am Strafverfahren unmittelbar Mitwirken
den entspricht sein Recht und seine Pflicht zur wahr
heitsgemäßen / Aussage und zur ununterbroche
nen Teilnahme am gesamten Verfahren. Gericht, 
Staatsanwalt und Untersuchungsorgane haben K. 
bei der Lösung ihrer Aufgaben zu unterstützen und 
über ihre Rechte zu belehren (§§ 4, 53, § 102 Abs. 1 
und 3, § 221 StPO). Im / gerichtlichen Verfahren in 
Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen kann das 
Gericht die Mitwirkung von Beauftragten von Kol
lektiven (Arbeitskollektiven, Hausgemeinschaften 
usw.) veranlassen (§§ 4,43,53,58 ZPO). Deren Auf
gaben sind - unter Berücksichtigung der Unterschie
de solcher Verfahren zum Strafverfahren - denen 
eines K. ähnlich.

Kombinat - grundlegende Wirtschaftseinheit der 
materiellen Produktion und moderne Form der Lei
tung und Organisation in Industrie und Bauwesen 
sowie weiteren Bereichen der Volkswirtschaft auf 
der Grundlage des einheitlichen / Volkseigentums 
(§ 1 Kombinats-VO). Als Grundform der gesell
schaftlichen Organisation der sozialistischen Groß
produktion verfügt das K. über wissenschaftlich- 
technische, Produktions- und Absatzkapazitäten. Im 
K. sind wissenschaftlich-technische Forschung, Pro
jektierung und technologische Vorbereitung der 
Produktion einschließlich des erforderlichen Ratio
nalisierungsmittelbaus, der entscheidenden Zuliefe
rungen sowie der Absatz- und Kundendienstorgani
sation eng verbunden mit dem Ziel der effektiven 
und qualitätsgerechten Produktion von Enderzeug
nissen und Leistungen für die Volkswirtschaft, den 
Staat, die Versorgung der Bevölkerung und den Ex
port. Das K. trägt volkswirtschaftliche Verantwor
tung insbesondere für die
- bedarfsgerechte Produktion der in staatlichen 

Plänen festgelegten Enderzeugnisse,
- Entwicklung neuer Erzeugnisse mit wissenschaft

lich-technischem Höchststand und deren kurzfri
stige Überführung in die Produktion,

- Organisation des Reproduktionsprozesses auf ra
tionellste und effektivste Weise unter Anwen
dung modernster Technologien,

- ständige Erweiterung der Produktion,
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